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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö4 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1.2: Dem Denkmalschutz kommt gegenüber dem Selbstverwaltungsrecht der 
Gemeinde kein prinzipieller oder genereller Vorrang zu (OVG Magdeburg BauR 2022, 
1757; VGH Mannheim NVwZ 1990, 586). Im Verfahren zur Aufstellung des vorliegenden 
Bebauungsplans werden die öffentlichen Denkmalschutzinteressen und die Belange der 
Kommune in einen gerechten Ausgleich gebracht.  
 
 
zu 2: Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um einen sog. Angebotsbebauungs-
plan, in dem keine expliziten Regelungen zu Wohnungsgrößen bzw. zur Anzahl von 
Wohneinheiten enthalten sind. Der Einwand richtet sich gegen das aktuell konkret 
geplante Projekt im MU 1, das die Errichtung von betreutem Wohnen vorsieht. Dabei 
handelt es sich jedoch um eine besondere Wohnform, für die aufgrund des demografi-
schen Wandels kurzfristig ein hoher Bedarf zu erwarten ist, der mit dem aktuellen Angebot 
nicht marktgerecht gedeckt werden kann (siehe Begründung, Kapitel 4.2.4).  
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö4 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö4 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö4a 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einleitung allgemeine Aussagen zum Verfahren 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö4a 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einleitung allgemeine Aussagen zum Verfahren 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö4a 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einleitung allgemeine Aussagen zum Verfahren 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö4a 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einleitung allgemeine Aussagen zum Verfahren 



9 
 

 

 
 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö4a 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einleitung allgemeine Aussagen zum Verfahren 



10 
 

 

 
 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö4a 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö4a 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö4a 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö4a 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö4a 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö4a 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö4a 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö4a 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö4a 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 12: Der vorliegende Bebauungsplan der Innentwicklung verstößt nicht gegen das 
Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB.  
Bislang stellte die ehemalige Justizvollzugsanstalt einen „Fremdkörper“ in dem ansonsten 
von Mischnutzung und Wohnnutzung geprägten Quartier dar. Insofern entsprach die 
Darstellung einer Sonderbaufläche für die damalige Nutzung ganz klar den Vorgaben des 
Gesetz- bzw. Verordnungsgebers - bei der JVA handelte es sich um eine gebietsun-
typische Nutzung, die im Konflikt zu der benachbarten Wohnnutzung stand.  
Mit Aufgabe der ehemaligen JVA ergibt sich nun die Möglichkeit, eine geordnete städte-
bauliche Entwicklung, die sich aus den umgebenden Nutzungen und Darstellungen des 
Flächennutzungsplans klar ableiten lässt - herzustellen.  
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö4a 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 12: Der geäußerte Verdacht einer Gefälligkeitsplanung wird zurückgewiesen.  
Aus der Lage des Plangebiets am Übergangsbereich zwischen Innenstadt und 
Bürgergartenviertel ergibt sich eine eindeutige, logische Zweiteilung des Gebiets. Diese 
lässt sich auch aus der Lage des Plangebiets unmittelbar am stark befahren 
Verkehrsknoten Am Salztor ableiten. So wird der nördliche Teil als urbanes Baugebiet 
(MU), mit einer Mischung aus Wohnen und Gewerbe sowie sozialen, kulturellen und 
anderen Einrichtungen, die die Wohnnutzung nicht wesentlich stören dem zudem eine 
größere Lärmbelastung zugemutet werden kann, festgesetzt. Der südliche Teil des 
Plangebiets wird hingegen als allgemeines Wohngebiet (WA) - mit dem Scherpunkt der 
Wohnnutzung - und einer geringeren Immissionstoleranz festgesetzt.  
Auch die Darstellung der umliegenden Baugebiete im rechtskräftigen Flächennutzungs-
plan der Stadt Naumburg (Saale) bestätigen die vorgenommene Gliederung. So sind im 
Bereich der Bundestraßen im Wesentlichen stärker verdichtete, gemischte Bauflächen und 
abseits der Hauptverkehrsachsen Wohnbauflächen zu finden. 
Abgeleitet daraus werden die nördlichen und nordwestlichen Teilbereiche (MU 1 und 
MU 2) im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans als urbane Gebiete 
festgesetzt. Die südlichen und südöstlichen Teilflächen in Richtung des locker bebauten 
Bürgergartenviertels werden als allgemeine Wohngebiete (WA 1, WA 2.1, WA 2.2) 
festgesetzt.  
Mit der vorgenommenen Gliederung kann ein geeigneter Übergang zu dem denkmal-
geschützten Wohnquartier des Bürgergartenviertels geschaffen werden und gleichzeitig 
der Lage am vielbefahrenen Kontenpunkt und unmittelbarer Nähe zur Innenstadt 
Rechnung getragen werden. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö4a 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 13: Die Notwendigkeit einer parallelen Flächennutzungsplanänderung wird nicht 
gesehen. Siehe hierzu die Abwägung unter Ö4a Punkt 12.  
Auch die übergeordneten Planungsstellen im Burgenlandkreis, der Regionalplanung und 
der Landesplanung sehen kein Erfordernis der Änderung des Flächennutzungsplans. Die 
Stadt Naumburg (Saale) wird den Flächennutzungsplan auf dem Weg der Berichtigung 
gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes nach 
Satzungsbeschluss anpassen. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö4a 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
zu 14: Die Entwicklungsziele aus dem Gutachterverfahren werden eingehalten. Bereits 
im Gutachterverfahren wurde das Ziel formuliert, im nördlichen Bereich des Areals eine 
gemischte Nutzung und im südlichen Teil eine Wohnnutzung zu etablieren. Der 
Bebauungsplan entspricht im Wesentlichen dem zweiten Siegerentwurf des Gutachter-
verfahrens. Im Übrigen wird auf die thematische Gesamtabwägung zu den Themen 
„Denkmalschutz und Baukultur (§ 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB)“ und „Maß der baulichen 
Nutzung“ verwiesen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 15: Der Einwand wird zurückgewiesen. Die textliche Festsetzung 1.2.1 basiert auf den 
Inhalten des Einzelhandelskonzeptes, das flächenmäßig begrenzte 
Einzelhandelsstrukturen (sog. Nachbarschaftsläden) auch an sonstigen integrierten Lagen 
zulässt. Die Charakterisierung von Nachbarschaftsläden mit einer Größe von bis zu 
400 m² basiert auf mehreren verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen (z. B. BVerwG 4 
BN 39.04, Urteil vom 08.11.2004).  
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö4a 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö5 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
zu 1.3: Im Zuge der Überarbeitung der Entwurfsunterlagen - nach erfolgter erster öffent-
licher Auslegung - kam es zu keiner weiteren Erhöhung der Bauhöhe – im Gegenteil. Für 
technische Anlagen wurde in der Entwurfsfassung zunächst keine klare Begrenzung der 
ausnahmsweise zulässigen Höhe festgesetzt. Im zweiten Entwurf wurde hingegen klar 
formuliert, welche Höhe Aufbauten maximal haben dürfen und in welchem Abstand diese 
hinter der Attika zurücktreten müssen. Damit ist eine Einsehbarkeit der technischen 
Anlagen aus der Fußgängerperspektive und aus der Ferne häufig nicht mehr gegeben. 
Somit ergeben sich aus der vorgenommen Änderung positive Effekte auf das 
Erscheinungsbild des Quartiers.  
In die Satzungsfassung des Bebauungsplans wurde zudem aufgenommen, dass eine 
Überschreitung für technischen Aufbauten über 0,50 m bis max. 1,70 m nur im Wege der 
Ausnahme zulässig ist. Eine Ausnahme soll nur in begründeten Fällen, auf Grundlage 
einer nachvollziehbaren Begründung zur Erforderlichkeit und Prüfung von Alternativen, 
zugelassen werden. Damit wird sichergestellt, dass derart hohe Anlagen nur in 
begründeten Einzelfallen und damit nicht regelmäßig zulässig sind.  
 
zu 2: Die Belange des Denkmalschutzes vertritt im vorliegenden Verfahren ausschließlich 
das zuständige Fachamt – das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-
Anhalt. Das Landesamt hat im Rahmen der formellen Beteiligungsschritte Stellungnahmen 
abgegeben, welche im Verfahren behandelt wurden und Bestandteil der Abwägungs-
tabelle sind. Im Rahmen der Beteiligung wurden diese Stellungnahmen nicht veröffentlicht, 
da die Belange des Denkmalschutzes – wie bereits dargelegt - ausschließlich vom Fach-
amt und nicht von der Öffentlichkeit vertreten werden. Dem Landesamt selbst liegen die 
bereits erarbeiteten Stellungnahme und Gutachten zur Liegenschaft vor. Die wesentlichen 
Inhalte zur Einordnung der denkmalrechtlichen Fragen beinhaltet die Begründung zum 
Bebauungsplan, welche zu jeder Zeit Bestandteil der Beteiligungsschritte war.  
Im Zuge des Abwägungsbeschlusses entscheidet der Gemeinderat abschließend über die 
Abwägung aller Belange.  
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö5 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 5: Der Hinweis wurde geprüft. Da das östlich des Schwurgerichts geplante Gebäude 
die Traufhöhe des Schwurgerichts lediglich geringfügig überschreiten darf (ca. 0,73 m) 
und der in der Visualisierung dargestellte Bauköper einen Abstand von ca. 3 m zum 
Schwurgericht aufweist, erscheint das neue Gebäude niedriger als die Traufkante des 
Schwurgerichts. Aus den veröffentlichten Schnitten und Ansichten wird die geringfügige 
Überschreitung jedoch deutlich.  
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö5 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö5 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 8: Der Plangeber nimmt den Hinweis zur Kenntnis. Eine detailgetreue Darstellung der 
außerhalb des Plangebietes benachbarten Bestandsgebäude ist im Bebauungsplan nicht 
erforderlich. Rechtsverbindlichkeit ergibt sich lediglich für die Festsetzungen im räumlichen 
Geltungsbereich des Bebauungsplans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 11: Der Kaufvertrag, welcher zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und dem Grund-
stückseigentürmer abgeschlossen wurde liegt der Stadt Naumburg (Saale) nicht vor. Es 
handelt sich um einen privatrechtlichen Vertrag. Die Stadt wurde im Vergabeverfahren an 
den jetzigen Grundstückseigentümer angehöhrt und stimmte dem Verkauf – vor dem 
Hintergrund des eingereichten Entwicklungskonzepts – zu. Das Konzept basierte auf dem 
zweiten Siegerentwurf aus dem Gutachterverfahren von 2017. In den Grundzügen 
entspricht der nunmehr vorliegende Bebauungsplan ebenfalls diesem Konzept.  
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö5 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 13: Die Förderung des Abrisses der baulichen Anlagen erfolgte durch Fördermittel des 
Landes und Bundes über das Programm Aktive Stadt-und Ortsteilzentren - Beseitigung 
baulicher Anlagen Dritter. Für den regelkonformen Umgang mit den Fördermitteln wurde 
eine vertragliche Vereinbarung zwischen Stadt und Privatem geschlossen. Die Aus-
schreibungen für die Abrissarbeiten wurden regelkonform durchgeführt. Die Förderung 
diente zur Beseitigung städtebaulicher Missstände – für die Neubebauung wurden keine 
Regelungen getroffen.  
Auch ist darauf hinzuweisen, dass das Schwurgericht innerhalb des JVA-Geländes zwar 
freistehend war, aber von einer hohen Mauer umgeben und also nur sehr eingeschränkt 
einzusehen war. Die Sichtbeziehung aus der Innenstadt war durch die Mauer versperrt. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö6 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö9 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 1: Ergänzend zur thematischen Gesamtabwägung zum Thema „Denkmalschutz und 
Baukultur  (§ 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB)“ wird auf folgendes hingewiesen: 
Bei der vom Einwender beschriebenen Blickachse vom Kramerplatz kommend, handelt es 
sich um ein wesentliches Merkmal für das Denkmalensemble um das Salztor. Gerade 
diese Sichtachse wird mit der klaren, beidseitigen Einfassung des Platzes gestärkt und der 
Fokus vom Kramerplatz kommend auf das Schwurgericht gelenkt. Im Rahmen der früh-
zeitigen Beteiligung äußerte das für Denkmalpflege zuständige Fachamt folgendes: „Eine 
städtebauliche „Rahmung“ des Platzbereichs und eine Betonung der Achse zu den 
Salztorhäusern erscheint möglich.“ 
 
 
 

1
 

2
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö9 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
 

3
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö9 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
zu 4: In Kapitel 4.2.4 der Begründung zum Bebauungsplan ist erläutert, wie sich der Bedarf 
an barrierefreien Wohnungen ergibt. Der tatsächliche Bedarf liegt über den vom Einwender 
rechnerisch ermittelten Wert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 5: Es trifft zu, dass für zwei Stadtvillen entlang der Parkstraße bereits eine Geneh-
migung auf Grundlage des § 34 BauGB erteilt wurde. Wie der thematischen Gesamt-
abwägung zum Thema „Maß der baulichen Nutzung“ zu entnehmen ist, überschreitet die 
geplante Bebauung nicht das in der Umgebung übliche Maß. Zudem steht der Bebau-
ungsplan der Umsetzung niedriggeschossiger baulicher Anlagen im Geltungsbereich nicht 
entgegen.  
 

4
 

5
 

4.1
 

4.2
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö9 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 5.1: Gemäß § 8 Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt ist bei der Errichtung von 
Gebäuden mit mehr als drei Wohnungen auf dem Baugrundstück oder in unmittelbarer 
Nähe auf einem anderen geeigneten Grundstück, dessen dauerhafte Nutzung für diesen 
Zweck rechtlich gesichert sein muss, ein ausreichend großer, barrierefrei erreichbarer 
Spielplatz für Kleinkinder anzulegen. Da in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet der 
öffentliche Spielplatz an der Parkstraße besteht, erklärt sich der Vorhabenträger mit 
Abschluss des Erschließungsvertrages bereit, sich an der Ertüchtigung des Spielplatzes 
mit einer mit der Stadt vereinbarten Summe zu beteiligen und somit zur Qualifizierung des 
Spielplatzes beizutragen. 
 
 
 
 
 
 
 
zu 7: Die Realisierung eines großflächigen Einzelhandelsmarktes ist vor dem Hintergrund 
der im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen unzulässig.  
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1
 

6
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö9 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 8: Der Einrichtung von individuellen Gedenkorten stehen die Festsetzungen des 
Bebauungsplans nicht entgegen.  
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö19 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
 

2
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö19 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3
 

3.1
 

3.2
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö23 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö23 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
zu 4: Ergänzend zu der der thematischen Gesamtabwägung zum Thema „Grünordnung 
und Klimaanpassung (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB, § 1a Abs. 2 BauGB)“ ist bzgl. der Anfrage 
nach einem Spielplatz auf folgendes hinzuweisen: Gemäß § 8 Bauordnung des Landes 
Sachsen-Anhalt ist bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr als drei Wohnungen auf 
dem Baugrundstück oder in unmittelbarer Nähe auf einem anderen geeigneten 
Grundstück, dessen dauerhafte Nutzung für diesen Zweck rechtlich gesichert sein muss, 
ein ausreichend großer, barrierefrei erreichbarer Spielplatz für Kleinkinder anzulegen. Da 
in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet der öffentliche Spielplatz an der Parkstraße 
besteht, erklärt sich der Vorhabenträger mit Abschluss des Erschließungsvertrages 
bereit, sich an der Ertüchtigung des Spielplatzes mit einer mit der Stadt vereinbarten 
Summe zu beteiligen und somit zur Qualifizierung des Spielplatzes beizutragen. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö23 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 6: Der DRK-Kreisverband Naumburg/Nebra e.V. hat eine Sozialmarktanalyse beauf-
tragt, in der ein aktueller rechnerischer Bedarf an etwa 390 Wohneinheiten für betreutes 
Wohnen ermittelt wurde, welcher bis zum Jahr 2035 auf mind. 410 Wohneinheiten steigen 
wird, während aktuell nur rund 360 Wohnungen bestehen. Die Praxis zeigt allerdings 
bereits jetzt eine Vollauslastung mit Wartelisten von zum Teil mehreren Jahren, was den 
o. g. Bedarf von 390 Wohneinheiten real noch weiter deutlich erhöht. Diese Differenz 
resultiert nicht nur aus dem quantitativen Abstand, sondern auch aus der demografischen 
Alterung und dem Wunsch nach selbstbestimmtem, ambulant unterstütztem Wohnen. Mit 
der steigenden Zahl älterer, insbesondere der Hochaltrigen, wird sich dieser Bedarf weiter 
ausdehnen. Die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Konzepts wurde geprüft. Unabhängig 
vom Konzept des aktuell potenziellen Nutzers gibt der Bebauungsplan lediglich die 
Rahmenbedingungen vor und ermöglicht bspw. auch die Realisierung kleinerer Gebäude-
kubaturen oder anderer Nutzungsoptionen.  
 
zu 9: Eine Fassadenbegrünung kann dann eine Brandgefahr darstellen, wenn sie schlecht 
gepflegt ist und viel trockenes Material enthält. Gut gepflegte, vitale Pflanzen stellen eine 
geringe Brandlast dar, während Totholz und trockenes Laub schnell brennen und eine 
rasche Brandausbreitung verursachen können. Die Wahl der richtigen Pflanzen und eine 
regelmäßige Pflege sind entscheidend, um das Risiko zu minimieren. Das wurde im Plan 
beachtet: Aufgrund der extremen Standortbedingungen (Hitze, Wassermangel) wurden 
entsprechend angepasste Arten gewählt.  
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö24 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö24 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 3: Der DRK-Kreisverband Naumburg/Nebra e.V. hat eine Sozialmarktanalyse beauf-
tragt, in der ein aktueller rechnerischer Bedarf an etwa 390 Wohneinheiten für betreutes 
Wohnen ermittelt wurde, welcher bis zum Jahr 2035 auf mind. 410 Wohneinheiten steigen 
wird, während aktuell nur rund 360 Wohnungen bestehen. Die Praxis zeigt allerdings 
bereits jetzt eine Vollauslastung mit Wartelisten von zum Teil mehreren Jahren, was den 
o. g. Bedarf von 390 Wohneinheiten real noch weiter deutlich erhöht. Diese Differenz 
resultiert nicht nur aus dem quantitativen Abstand, sondern auch aus der demografischen 
Alterung und dem Wunsch nach selbstbestimmtem, ambulant unterstütztem Wohnen. Mit 
der steigenden Zahl älterer, insbesondere der Hochaltrigen, wird sich dieser Bedarf weiter 
ausdehnen. Die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Konzepts wurde geprüft. Unabhängig 
vom Konzept des aktuell potenziellen Nutzers gibt der Bebauungsplan lediglich die 
Rahmenbedingungen vor und ermöglicht bspw. auch die Realisierung kleinerer Gebäude-
kubaturen oder anderer Nutzungsoptionen. 
 
zu 5: Der Plangeber ist nicht verpflichtet, alle für die rechtliche Beurteilung des Plans 
relevanten Unterlagen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung zu veröffentlichen. Die 
Zusammenfassung der verkehrstechnischen Analyse zur Umsetzbarkeit der Planung und 
die Lösung möglicher Verkehrskonflikte sind in dem Berichtsdokument der 
Verkehrsuntersuchung (auch ohne Anlagen) in ausreichendem Umfang enthalten. Eine 
Anstoßwirkung war gegeben.  
Aufgrund des im Rahmen der förmlichen Beteiligung festgestellten hohen Interesses an 
den einzelnen Ergebnissen der Verkehrsuntersuchung hat sich der Plangeber im Rahmen 
der erneuten Beteiligung dazu entschieden, auch die umfangreichen Anlagen ergänzend 
zu veröffentlichen. Auf das Ergebnis der Planung hat dies jedoch keinen Einfluss.  
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö24 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö24 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö27 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö27 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 4.2: Gemäß § 8 Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt ist bei der Errichtung von 
Gebäuden mit mehr als drei Wohnungen auf dem Baugrundstück oder in unmittelbarer 
Nähe auf einem anderen geeigneten Grundstück, dessen dauerhafte Nutzung für diesen 
Zweck rechtlich gesichert sein muss, ein ausreichend großer, barrierefrei erreichbarer 
Spielplatz für Kleinkinder anzulegen. Da in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet der 
öffentliche Spielplatz an der Parkstraße besteht, erklärt sich der Vorhabenträger mit 
Abschluss des Erschließungsvertrages bereit, sich an der Ertüchtigung des Spielplatzes 
mit einer mit der Stadt vereinbarten Summe zu beteiligen und somit zur Qualifizierung des 
Spielplatzes beizutragen. 
 
zu 5.1: Ergänzend zu der thematischen Gesamtabwägung zum Thema 
„Immissionsschutz (Lärm, Luft, Klima) (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB)“ ist darauf hinzuweisen, 
dass auch die neu entstehende Bebauung eine lärmschützende Wirkung – insbesondere 
von dem Verkehrslärm des Salztorknotens in Richtung Buchholzstraße haben kann.  
 

3
 

4
 

4.1
 

5
 5.1
 5.2
 

4.2
 



45 
 

 

 
 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö27 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö31 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 1.1: Es trifft zu, dass für zwei Stadtvillen entlang der Parkstraße bereits eine Genehmi-
gung auf Grundlage des § 34 BauGB erteilt wurde. Wie der thematischen Gesamt-
abwägung zum Thema „Maß der baulichen Nutzung“ zu entnehmen ist, überschreitet die 
geplante Bebauung nicht das in der Umgebung übliche Maß. Zudem steht der Bebauungs-
plan der Umsetzung niedriggeschossiger baulicher Anlagen im Geltungsbereich nicht 
entgegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
 

1.1
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö31 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö34 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
zu 1: Die Stadt Naumburg (Saale) beauftragte das Büro Timourou Wohn- & Standort-
konzepte damit, eine Prognose des zukünftigen Wohnbauflächenbedarfes unter Berück-
sichtigung der zukünftigen Bevölkerungsentwicklung („Wohnbauflächenentwicklung in 
Naumburg (Saale)“ zu erarbeiten, um den Flächennutzungsplan der Stadt Naumburg 
(Saale) an die Entwicklungen am Markt anzupassen und zu aktualisieren.  
Lediglich das bereits bekannte, konkrete Vorhaben stützt sich auf eine eigens dafür 
erarbeitete Sozialmarktanalyse für den Nachweis der Wirtschaftlichkeit gegenüber 
möglichen Kreditinstituten. Grundsätzlich stellt dieses Vorhaben nur eine mögliche 
Entwicklungsoption innerhalb des Angebotsbebauungsplans dar.  
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö34 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö44 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 1: Das Ergebnis der Abwägung wird gemäß § 3 Abs. 2 BauGB nach Abschluss des 
Verfahrens mitgeteilt. Im laufenden Verfahren erfolgt in der Regel keine konkrete Beant-
wortung der eingereichten Stellungnahmen, da der Gemeinderat der Stadt für die 
Abwägung zuständig ist. Sofern es Einzelfragen zum Verfahren gibt, gibt es im Rahmen 
der jeweiligen Beteiligungsschritte immer die Möglichkeit, telefonisch Termine mit dem 
zuständigen Fachamt (SG Stadtplanung) zu vereinbaren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 5: Das bereits bekannte, konkrete Vorhaben stützt sich auf eine eigens dafür erarbei-
tete Sozialmarktanalyse für den Nachweis der Wirtschaftlichkeit gegenüber möglichen 
Kreditinstituten. Das wirtschaftliche Risiko für das Einzelprojekt trägt der jeweilige 
Vorhabenträger.  
Grundsätzlich stellt dieses Vorhaben nur eine mögliche Entwicklungsoption innerhalb des 
Angebotsbebauungsplans dar. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö44 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 6: Ergänzend zu der thematischen Gesamtabwägung zum Thema „Grünordnung und 
Klimaanpassung  (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB, § 1a Abs. 2 BauGB) ist bzgl. der Anfrage 
nach einem Spielplatz auf folgendes hinzuweisen: Gemäß § 8 Bauordnung des Landes 
Sachsen-Anhalt ist bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr als drei Wohnungen auf 
dem Baugrundstück oder in unmittelbarer Nähe auf einem anderen geeigneten 
Grundstück, dessen dauerhafte Nutzung für diesen Zweck rechtlich gesichert sein muss, 
ein ausreichend großer, barrierefrei erreichbarer Spielplatz für Kleinkinder anzulegen. 
Da in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet der öffentliche Spielplatz an der Parkstraße 
besteht, erklärt sich der Vorhabenträger mit Abschluss des Erschließungsvertrages 
bereit, sich an der Ertüchtigung des Spielplatzes mit einer mit der Stadt vereinbarten 
Summe zu beteiligen und somit zur Qualifizierung des Spielplatzes beizutragen. 

 
zu 7: Aktuell ist bereits eine Abnahme der Neuanmeldungen der Kinderzahlen in den 
Kindertageseinrichtungen zu verzeichnen, die sich in den nächsten Jahren aufgrund 
demografischer Entwicklungen sehr wahrscheinlich weiter verschärfen wird. Bereits zum 
aktuellen Zeitpunkt bestehen in den Kindertageseinrichtungen in der Stadt Naumburg 
(Saale) freie Kapazitäten. Vor diesem Hintergrund ist nicht davon auszugehen, dass eine 
Erweiterung des Wohnungsangebots mit dem Platzangebot in Kitas und Schulen kollidiert.  
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö45 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 3.1: Aktuell ist bereits eine Abnahme der Neuanmeldungen der Kinderzahlen in den 
Kindertageseinrichtungen zu verzeichnen, die sich in den nächsten Jahren aufgrund 
demografischer Entwicklungen sehr wahrscheinlich weiter verschärfen wird. Bereits zum 
aktuellen Zeitpunkt bestehen in den Kindertageseinrichtungen in der Stadt Naumburg 
(Saale) freie Kapazitäten. Vor diesem Hintergrund ist nicht davon auszugehen, dass eine 
Erweiterung des Wohnungsangebots mit dem Platzangebot in Kitas und Schulen kollidiert.  
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö45 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö49 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 1: Ergänzend zu der der thematischen Gesamtabwägung zum Thema „Grünordnung 
und Klimaanpassung  (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB, § 1a Abs. 2 BauGB)“ ist auf folgendes 
hinzuweisen: 
Bei dem vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich um seinen sog. Bebauungsplan der 
Innenentwicklung. 
Der Begriff der Innenentwicklung taucht im Baugesetzbuch u. a. in den Planungsgrund-
sätzen in § 1 Abs. 5 BauGB und in der Bodenschutzklausel in § 1a Abs. 2 BauGB auf. In 
den Planungsgrundsätzen lautet der letzte Satz: Hierzu soll die städtebauliche Entwick-
lung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen. 
In der Bondeschutzklausel heißt es: Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend 
umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von 
Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde 
insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere 
Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen […] 
Im Ergebnis wird die Innenentwicklung vom Bundesgesetzgeber als Bindeglied zwischen 
Klimaschutz und der Entwicklung urbaner Räume verstanden. Durch die Wiedernutz-
barmachung der Brachfläche wird zusätzlicher „Flächenfraß“ auf bislang ungenutzten 
Flächen vermieden. Gleichzeitig trägt die Nachverdichtung und Nutzung von inner-
städtischen Lagen der Reduzierung von MIV-Verkehr und Förderung von Rad- und Fuß-
verkehr Rechnung, was wiederrum zu weniger Treibhausgasimmissionen führt. Damit 
werden die Klimaziele des Bundes unterstützt. 

1
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö49 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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2.1
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö49 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö49 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 6: Ein Verstoß gegen das Abwägungsgebot nach § 1 Abs. 7 BauGB kann nicht erkannt 
werden.  
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö49 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö51 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö51 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 2: Zum jetzigen Zeitpunkt können keine abschließenden Aussagen darüber getroffen 
werden, wie zukünftige Gebäude im Plangebiet beheizt werden. Bei der Installation von 
Wärmepumpen oder sonstigen technischen Anlagen ist die Einhaltung der festgesetzten 
Emissionskontingente bzw. der Immissionsrichtwerte nach TA Lärm nachzuweisen.  
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö51 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö51 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö53 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö53 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 3: Die in der Planzeichnung als „Sonstiges Planzeichen“ dargestellten historischen 
Mauern sollen erhalten bleiben. Das wird im städtebaulichen Vertrag geregelt. Eine 
Erhaltung der Seitenwand des ehemaligen U-Hafthauses ist derzeit nicht explizit vorge-
sehen. Dennoch steht der Bebauungsplan einer Erhaltung eines Teiles der Mauer als 
Einfriedungselement sowie der Anbringung von Erinnerungstafeln (ggf. nach Abstimmung 
mit der unteren Denkmalschutzbehörde) nicht grundsätzlich entgegen. 
 
zu 3.1: Mögliche neue Zufahrten zu den bereits bestehenden Anliegergrundstücken 
entlang der Medlerstraße werden geprüft und ggf. entsprechende erforderliche Bordstein-
absenkungen im städtebaulichen Vertrag geregelt.  
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö53 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö54 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 4: Eine Fassadenbegrünung kann dann eine Brandgefahr darstellen, wenn sie schlecht 
gepflegt ist und viel trockenes Material enthält. Gut gepflegte, vitale Pflanzen stellen eine 
geringe Brandlast dar, während Totholz und trockenes Laub schnell brennen und eine 
rasche Brandausbreitung verursachen können. Die Wahl der richtigen Pflanzen und eine 
regelmäßige Pflege sind entscheidend, um das Risiko zu minimieren. Das wurde im Plan 
beachtet: Aufgrund der extremen Standortbedingungen (Hitze, Wassermangel) wurden 
entsprechend angepasste Arten gewählt.  
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö55 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö56 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
zu 1: Es trifft zu, dass der Bebauungsplan Überschreitungen für die Versiegelung durch 
unterirdische Tiefgaragen zulässt. Es ist auch richtig, dass die von der Tiefgarage unter-
baute Fläche auf die Grundflächenzahl anzurechnen ist.  
Die festgesetzte Überschreitungsmöglichkeit richtet sich nach den Vorgaben der BauNVO 
in § 19 Abs. 4 Satz 2, wonach die zulässige Grundfläche durch die Grundflächen von 
Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 und 
baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück 
lediglich unterbaut wird, um bis zu 50 vom Hundert (50%) überschritten werden kann, 
höchstens jedoch bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8. 
Es wird für die abweichende Regelung für Tiefgaragen auf § 19 Abs. 4 Satz 3 abgestellt, 
da im vorliegenden Fall eine Differenzierung zwischen der „oberirdischen“ und 
„unteridischen“ GRZ vorgenommen wird. Insofern werden nach § 19 Abs. 4 Satz 3 
„abweichende Bestimmungen“ getroffen.  
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö56 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö60 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 1: Der Hinweis wurde geprüft. Die festgesetzte Substratstärke ist ausreichend, zumal 
mind. 60 cm Substratstärke zuzüglich Filter- und Dränschichten festgesetzt ist.  
Dränschichten ermöglichen eine zusätzliche Wasserspeicherung, sie können den 
Wurzelraum vergrößern, die Wurzeln zusätzlich belüften. Sie tragen damit wesentlich dazu 
bei, dass die Bepflanzung sich entwickeln kann. 
 
Somit wird durch die getroffene Festsetzung eine nachhaltige Dachbegrünung sicher-
gestellt. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö61 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö62 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 1: Eine Erhaltung der beiden genannten Gebäude ist aktuell nicht vorgesehen. Eine 
denkmalrechtliche Genehmigung zum Abriss wurde bereits erteilt.  
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö63 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 2: Das bereits bekannte, konkrete Vorhaben stützt sich auf eine eigens dafür 
erarbeitete Sozialmarktanalyse für den Nachweis der Wirtschaftlichkeit gegenüber 
möglichen Kreditinstituten. Grundsätzlich stellt dieses Vorhaben nur eine mögliche 
Entwicklungsoption innerhalb des Angebotsbebauungsplans dar. 
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